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 Antwort
 der  Bundesregierung

 auf  die  Kleine  Anfrage  der  Abgeordneten  Heidrun  Dittrich,  Diana  Golze,
 Andrej  Hunko,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  DIE  LINKE.
 –  Drucksache  17/2947  –

 Entwicklung  des  ehrenamtlichen  Engagements  und  die  Nationale
 Engagementstrategie

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Das  Bundeskabinett  hat  am  15.  Juli  2009  die  Eckpunkte  einer  nationalen  Enga-
 gementstrategie  beschlossen.  Damit  sollen  laut  Bundesministerium  für  Familie,
 Senioren,  Frauen  und  Jugend  die  Rahmenbedingungen  für  das  bürgerschaft-
 liche  Engagement  in  Deutschland  verbessert  und  weiterentwickelt  werden.
 Ehrenamtliches  Engagement  soll  künftig  ein  zentraler  Bestandteil  einer  auf
 Nachhaltigkeit  angelegten  Infrastrukturförderung  sein.  Es  steht  auch  zu  be-
 fürchten,  dass  mit  der  Stärkung  ehrenamtlichen  Engagements  zumindest  teil-
 weise  die  Ausfälle  bei  Trägern  von  Zivildienststellen  kompensiert  werden  sol-
 len.  Aus  einer  solchen  erweiterten  Auslegung  des  ehrenamtlichen  Engagements
 ergeben  sich  eine  Reihe  offener  Fragen  über  die  Zukunft  der  selbstbestimmten
 Freizeitgestaltung.

 Auch  steht  die  Einführung  eines  Freiwilligendienste  Statusgesetzes  (FWDStG)
 zur  Debatte.  Darin  sollen  Vorschläge  für  Erleichterungen  im  Steuer-,  Gemein-
 nützigkeits-,  Spenden-  und  Vereinsrecht  ebenso  enthalten  sein,  wie  der  Ausbau
 der  Infrastruktur,  der  Engagementförderung  durch  Unternehmen  und  der  ver-
 stärkten  Qualifizierung  und  Weiterbildung  der  Freiwilligen.  Auch  hieraus  erge-
 ben  sich  etliche  Fragen.

 1.  Welche  Position  bezieht  die  Bundesregierung  zu  der  verschiedentlich  geäu-
 ßerten  Kritik,  dass  ehrenamtliche  Arbeit  verstärkt  Aufgaben,  die  bisher  in
 den  Bereich  staatlicher  Fürsorge  fielen,  übernimmt?

 3.  In  welchem  Ausmaß  wird  nach  Erkenntnissen  der  Bundesregierung  ehren-
 amtliche  Arbeit  auch  in  Bereichen  geleistet,  welche  ebenso  gut  mit  regulär
 bezahlter  Arbeit  abgedeckt  werden  könnten?

 4.  Wie  will  die  Bundesregierung  verhindern,  dass  ein  solcher  Einsatz  von
 ehrenamtlicher  Arbeit  reguläre  Beschäftigung  verdrängt  oder  deren  Schaf-
 fung  behindert?
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und
 Jugend  vom  29.  September  2010  übermittelt.
 Die  Drucksache  enthält  zusätzlich  –  in  kleinerer  Schrifttype  –  den  Fragetext.
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5.  Wie  rechtfertigt  die  Bundesregierung  die  Förderung  von  Ehrenamtlichen,
 solange  nicht  Vollbeschäftigung  erreicht  ist?

 Und  wie  will  sie  sicherstellen,  dass  ehrenamtliche  Arbeit  lediglich  in  diesem
 Sinne  eingesetzt  wird?

 Die  Fragen  1,  3,  4  und  5  werden  aufgrund  des  Sachzusammenhangs  gemeinsam
 beantwortet.

 Bürgerschaftliches  Engagement  ist  eine  tragende  Säule  jedes  freiheitlichen,
 demokratischen,  sozialen  und  lebendigen  Gemeinwesens.  In  Deutschland  ist
 über  ein  Drittel  der  Bevölkerung  in  Vereinen,  Verbänden  und  Initiativen  enga-
 giert.  Diese  freiwillige  Mithilfe  engagierter  Bürgerinnen  und  Bürger  sorgt  für
 Zusammenhalt  und  Gemeinschaft  und  wirkt  in  einem  Maße  solidaritätsstiftend,
 wie  es  der  Staat  allein  nie  bewirken  könnte.  Damit  ist  bürgerschaftliches  Engage-
 ment  ein  Motor  für  die  Entwicklung  sozial  innovativer  Lösungen  und  stärkt  die
 Entwicklungsfähigkeit  unserer  Gesellschaft  insgesamt.

 36  Prozent  der  Bevölkerung  ab  14  Jahren  sind  über  ihre  privaten  und  beruflichen
 Verpflichtungen  hinaus  in  Gruppen,  Vereinen  oder  Verbänden  sowie  Organisa-
 tionen  und  öffentlichen  Einrichtungen  bürgerschaftlich  engagiert.  Ein  weiteres
 Drittel  der  Bevölkerung  wäre  bereit,  sich  bürgerschaftlich  zu  engagieren.

 Allein  der  Umfang  des  bürgerschaftlichen  Engagements  in  Deutschland  macht
 deutlich,  dass  der  erkennbare  Wunsch  in  großen  Teilen  der  Bevölkerung  besteht,
 entsprechende  Tätigkeiten  wahrnehmen  zu  können.  Hierbei  will  die  Bundes-
 regierung  Unterstützung  leisten.

 Der  Bundesregierung  liegen  keine  Erkenntnisse  zu  der  Frage  des  Ersatzes  von
 regulären  Beschäftigungsverhältnissen  durch  bürgerschaftliches  Engagement
 vor.

 Sie  sieht  keine  Veranlassung  für  die  Sorge,  der  Bestand  regulärer  Beschäfti-
 gungsverhältnisse  könnte  durch  bürgerschaftliches  Engagement  bedroht  sein.

 2.  Wie  viele  Stunden  (insgesamt  und  pro  Ehrenamtlichem)  wurden  in  den  ein-
 zelnen  Jahren  seit  1990  jährlich  an  ehrenamtlicher  Arbeit  geleistet?

 Wie  verteilt  sich  diese  Arbeit  auf  die  Bereiche  Pflege,  Kinderbetreuung
 sowie  Kinder-  und  Jugendarbeit  (ggf.  auch  weitere  relevante  Bereiche  ange-
 ben)?

 Der  Bundesregierung  liegen  keine  Daten  vor,  die  eine  belastbare  Beantwortung
 der  umfassend  formulierten  Frage  ermöglichen.

 Folgende  Informationen,  die  zu  dem  fraglichen  Themenbereich  gehören,  stehen
 nach  Erhebungen  des  aktuellen  Freiwilligensurveys  zur  Verfügung.  Circa
 23  Millionen  Menschen  waren  im  Jahr  2009  in  Deutschland  ehrenamtlich  enga-
 giert.  Im  Durchschnitt  waren  die  Engagierten  16  Stunden  pro  Monat  freiwillig
 tätig.  Die  meisten  Engagierten  gibt  es  im  Bereich  „Sport  und  Bewegung“,
 nämlich  ca.  10  Prozent  aller  Engagierten.  In  den  Bereichen  „Kindergarten  und
 Schule“  sowie  „Religion  und  Kirche“  waren  2009  jeweils  knapp  7  Prozent
 engagiert.  Weitere  mittelgroße  Bereiche  sind  der  „Soziale  Bereich“,  „Kultur,
 Kunst,  Musik“  und  „Freizeit  und  Geselligkeit“  mit  jeweils  ca.  5  Prozent  in  2009.

 6.  Plant  die  Bundesregierung  neben  Sozial-  und  Wohlfahrtsverbände  auch  pri-
 vate  Kapitalgesellschaften  als  Trägerinstitutionen  für  die  Ehrenamtlichen
 anzuerkennen.

 Das  sogenannte  Gemeinnützigkeitsrecht  betrifft  –  mit  Ausnahme  der  Betriebe
 gewerblicher  Art  von  juristischen  Personen  des  öffentlichen  Rechts  –  schon  der-
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zeit  Körperschaften,  Personenvereinigungen  und  Vermögensmassen  des  pri-
 vaten  Rechts,  zu  denen  auch  Kapitalgesellschaften  zählen  (vgl.  §  1  des  Körper-
 schaftsteuergesetzes  –  KStG).  Daher  gibt  es  schon  nach  geltendem  Recht
 beispielsweise  gemeinnützige  Aktiengesellschaften  oder  Gesellschaften  mit  be-
 schränkter Haftung, für die eine ehrenamtliche Tätigkeit möglich ist.

 7.  Gibt  es  Pläne  der  Bundesregierung,  einen  Missbrauch  der  sogenannten
 Übungsleiterfreibetragsregelung  durch  die  freien  Träger,  wie  er  durch  die
 Panorama-Sendung  vom  1.  Juli  2010  aufgezeigt  worden  ist,  in  Zukunft
 auszuschließen?

 Die  Bundesregierung  wird  den  in  der  Panorama-Sendung  aufgestellten  Behaup-
 tungen  nachgehen.

 8.  Mit  welchen  Maßnahmen  unterstützt  die  Bundesregierung  Sozial-  und
 Wohlfahrtsverbände  bei  der  Ausgestaltung  von  regulären,  tariflich  bezahl-
 ten  Arbeitsplätzen?

 Die  Bundesregierung  gewährt  den  Spitzenverbänden  der  Freien  Wohlfahrts-
 pflege  gemäß  den  Förderrichtlinien  Wohlfahrtsverbände  vom  1.  August  1997
 unter  anderem  Zuwendungen  zu  den  Personalkosten  in  Form  von  Pauschalen.

 Grundlage  für  die  Berechnung  der  Pauschalen  sind  die  Personalausgaben,  die
 Personalgemeinkosten  und  die  Sachkosten,  jeweils  auf  der  Basis  der  Pauschalen,
 die  sich  aus  den  aktuellen  Tabellen  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  über
 die  durchschnittlichen  Personalausgaben  für  Beschäftigte  des  nachgeordneten
 Geschäftsbereiches  ergeben.  Die  tarifliche  Eingruppierung  erfolgt  nach  den  an-
 erkannten  Vergütungsrichtlinien  der  Verbände.  Eine  Besserstellung  von  Mit-
 arbeiterinnen  und  Mitarbeitern  der  Freien  Wohlfahrtspflege  ist  ausgeschlossen.

 9.  Wie  fördert  die  Bundesregierung  das  freiwillige  Engagement  z.  B.  bei
 ehrenamtlich  Aktiven  in  den  Gewerkschaften  oder  bei  Arbeitgeberverbän-
 den,  engagierten  Menschen  in  Erwerbsloseninitiativen,  im  Umweltschutz,
 in  antifaschistischen  und  antirassistischen  Initiativen  oder  Menschen,  die
 sich  in  der  Friedens-  und  Anti-Atom-Bewegung  engagieren?

 Insbesondere  durch  Modellprojekte  fördert  die  Bundesregierung  bürgerschaft-
 liches  Engagement  unmittelbar.  Dabei  können  je  nach  Modellprojekt  bürger-
 schaftlich  Engagierte  auch  aus  den  genannten  Bereichen  in  eine  Förderung  ein-
 bezogen  sein.  Darüber  hinaus  profitieren  bürgerschaftlich  Engagierte  von  der
 Verbesserung  der  Rahmenbedingungen,  die  die  Bundesregierung  durch  entspre-
 chende  Vorschriften  für  den  Bereich  des  bürgerschaftlichen  Engagements
 schafft,  wenn  sie  die  einschlägigen  Voraussetzungen  erfüllen.

 10.  Gibt  es  Überlegungen  der  Bundesregierung,  das  neue  öffentlich-rechtliche
 Dienstverhältnis,  welches  für  die  freiwillige  Verlängerung  der  Zivildienst-
 leistenden  vorgesehen  ist,  auch  für  ehrenamtlich  Tätige  zu  öffnen?

 Dieser  neue,  ab  dem  1.  Dezember  2010  angebotene  Dienst  kann  nur  von  an-
 erkannten  Kriegsdienstverweigerern  geleistet  werden,  die  ihren  Zivildienst  frei-
 willig verlängern möchten.
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11.  Gibt  es  in  der  Bundesregierung  Überlegungen,  Menschen  die  sich  nicht
 ehrenamtlich  engagieren,  gegenüber  ehrenamtlich  Aktiven  zu  benachteili-
 gen?

 Nein.

 12.  Welche  steuerlichen  Instrumente  zur  Förderung  von  ehrenamtlicher  Arbeit
 plant  die  Bundesregierung  einzuführen?

 Es  gibt  aktuell  keine  weiteren  entsprechenden  Planungen  der  Bundesregierung.

 13.  Plant  die  Bundesregierung  das  Gemeinnützigkeits-  und  Spendenrecht  zu
 verändern  vor  dem  Hintergrund,  dass  in  der  nationalen  Engagementstrate-
 gie  die  Verbindung  von  Wirtschaft,  Staat  und  Wohlfahrtsverbänden  propa-
 giert  wird,  die  private  Spenden  und  Unternehmensbeteiligungen  vorsieht?

 Wie  sehen  die  Überlegungen  der  Bundesregierung  im  Konkreten  aus?

 Es  gibt  aktuell  keine  weiteren  entsprechenden  Planungen  der  Bundesregierung.

 14.  Wie  wird  das  sogenannte  Kooperationsverbot  bei  der  Errichtung  der  ge-
 planten  Infrastruktur  in  der  nationalen  Engagementstrategie  als  Verbin-
 dung  von  Staat,  Kommune,  Privatwirtschaft  und  Wohlfahrtsverbänden  für
 den  Einsatz  von  Freiwilligen  von  der  Bundesregierung  eingehalten?

 Maßnahmen,  die  gegen  Kooperationsverbote  verstoßen,  sind  in  der  nationalen
 Engagementstrategie  nicht  vorgesehen.
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